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1. NEWSLETTER ZUM  

ABFALLRECHT 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Sie halten heute die erste Ausgabe unseres BBH-

Newsletters zum Abfallrecht in den Händen und 

vielleicht fragen Sie sich gerade, wieso gerade Sie 

in den Adressatenkreis geraten sind oder was die 

für Becker Büttner Held (BBH) so typischen Ener-

giethemen mit Abfallrecht zu tun haben. 

 

Die zweite Frage lässt sich einfach beantworten 

mit: „Mehr als man denkt“; und genau aus diesem 

Grunde ist BBH auch schon seit langem in der Be-

ratung abfallrechtlicher Themen aktiv. In letzter 

Zeit beobachten wir in unserer Beratungspraxis 

jedoch eine immer engere Verzahnung vom Ab-

fallrecht mit anderen Themen aus dem Energie- 

und Infrastrukturrecht. Viele Unternehmen – 

kommunale Betriebe sowieso – streifen in ihrer 

Tätigkeit immer häufiger umwelt- und abfall-

rechtliche Themen, denn Energieeffizienz und 

Nachhaltigkeit sind ohne Ressourcenschutz und 

Kreislaufwirtschaft nicht denkbar. 

 

Dieser Entwicklung und der Abfallwirtschaft so-

wieso möchte BBH entsprechend Rechnung tra-

gen, indem wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, 

über die grundlegenden und die neuesten Ent-

wicklungen auch in diesem Rechtsgebiet/in die-

sem Format auf dem Laufenden halten. Wir wün-

schen Ihnen eine gewinnbringende Lektüre! 
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TEIL 1: AKTUELLES AUS DEM ABFALLRECHT 

 

I. NEUES UND NEUERES AUS BRÜSSEL 

 
1. EU-KREISLAUFWIRTSCHAFTSPAKET 

 

Im Dezember 2015 wagte die Europäische Kom-

mission erneut einen Vorstoß in Richtung nach-

haltige Abfallwirtschaft: ein „Aktionspaket zur Eu-

ropäischen Kreislaufwirtschaft“ („Circular eco-

nomy“). 

 

Das Paket enthält eine Fülle von Maßnahmen, 

wie: 

 die Finanzierung von Schlüsselvorhaben mit 

mehr als 650 Mio. EUR im Rahmen von „Hori-

zont 2020“ und 5,5 Mrd. EUR im Rahmen der 

Strukturfonds; 

 Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensmit-

telverschwendung einschließlich einer ge-

meinsamen Messmethodik, verbesserter Da-

tumsangaben und Instrumenten zur Errei-

chung des globalen Nachhaltigkeitsziels der 

Reduzierung von Lebensmittelverschwen-

dung um die Hälfte bis zum Jahr 2030; 

 die Entwicklung von Qualitätsstandards für 

Sekundärrohstoffe, um das Vertrauen der 

Marktteilnehmer in den Binnenmarkt zu er-

höhen; 

 Maßnahmen im Rahmen des Ökodesign-Ar-

beitsprogramms für den Zeitraum 2015-

2017 zur Förderung von Reparaturfähigkeit, 

Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit von Pro-

dukten, zusätzlich zur Energieeffizienz; 

 eine überarbeitete Verordnung über Dünge-

mittel zur Erleichterung der Anerkennung 

von organischen und abfallbasierten Dünge-

mitteln im Binnenmarkt und zur Unterstüt-

zung der Rolle der Bio-Nährstoffe; 

 eine Strategie für Kunststoffe in der Kreis-

laufwirtschaft, in der Fragen der Recyclingfä-

higkeit, der biologischen Abbaubarkeit, des 

Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen in 

Kunststoffen und des Nachhaltigkeitsziels 

zur beträchtlichen Reduzierung der Abfälle 

im Meer behandelt werden; 

 eine Reihe von Maßnahmen zur Wiederver-

wendung von Wasser, einschließlich eines 

Legislativvorschlags über Mindestanforde-

rungen für die Wiederverwendung von Ab-

wasser. 

Durch eine Anpassung der europäischen Abfall-

rahmen-, Deponie- und Verpackungsrichtlinien 

sowie ergänzende Maßnahmen im Rahmen eines 

Aktionsplans sollen sich somit  langfristig ge-

schlossene Stoffkreisläufe als Basis der europäi-

schen Wertschöpfung etablieren. 

 

 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A312%3A0003%3A0030%3Ade%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A312%3A0003%3A0030%3Ade%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0062&qid=1466504926229&from=DE
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Im Zuge der Abfallrechtsnovelle sollen klare Ziele 

für einen langfristigeren und glaubwürdigeren 

Rahmen für Abfallbewirtschaftung und Recycling 

geschaffen werden. Um eine wirksame Umset-

zung zu gewährleisten, werden die Zielvorgaben 

für die Verringerung von Abfällen in dem neuen 

Vorschlag durch konkrete Maßnahmen zur Über-

windung von praktischen Hindernissen und zur 

Anpassung an die unterschiedlichen Gegebenhei-

ten in den Mitgliedstaaten begleitet. Schlüsselele-

mente des überarbeiteten Vorschlags für die Ab-

fallbewirtschaftung sind u. a.: 

 eine gemeinsame EU-Zielvorgabe von 65 % 

für das Recycling von Siedlungsabfällen bis 

2030; 

 eine gemeinsame EU-Zielvorgabe von 75 % 

für das Recycling von Verpackungsabfällen 

bis 2030; 

 eine verbindliche Zielvorgabe zur Beschrän-

kung der Deponierung von Abfällen auf 

höchstens 10 % der Siedlungsabfällen bis 

2030; 

 ein Verbot der Deponierung von getrennt ge-

sammelten Abfällen; 

 die Förderung wirtschaftlicher Instrumente 

zur Abkehr von Abfalldeponierung; 

 vereinfachte und verbesserte Definitionen 

und harmonisierte Berechnungsverfahren 

für Recyclingraten in der EU; 

 konkrete Maßnahmen zur Förderung der 

Wiederverwendung und Stimulierung der In-

dustriesymbiose – das Nebenprodukt eines 

Industriezweigs kann zum Rohmaterial eines 

anderen Industriezweigs werden; 

 wirtschaftliche Anreize für Erzeuger, die um-

weltfreundlichere Erzeugnisse auf den Markt 

bringen, und Unterstützung von Verwer-

tungs- und Recyclingsystemen (z. B. für Ver-

packungen, Batterien, elektrische und elekt-

ronische Geräte, Fahrzeuge). 

 
2. FÖRDERUNG VON ORGANISCHEN UND ABFALLBA-

SIERTEN DÜNGEMITTELN 

 

Im Rahmen des oben genannten Pakets zur 

Kreislaufwirtschaft hat die Europäische Kommis-

sion den ersten Schritt bereits getan: Mit neuen 

Vorschriften für organische und abfallbasierte 

Düngemittel legte sie einen ersten Rechtsakt in 

der Europäischen Union vor. 

 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission 

vom 17.3.2016 ist eine Verordnung, die den Zu-

gang organischer und abfallbasierter Düngemittel 

zum Binnenmarkt der Europäischen Union erheb-

lich erleichtert und sie den traditionellen, nichtor-

ganischen Düngemitteln wettbewerbsrechtlich 

gleichstellt. Die Europäische Kommission erhofft 

sich davon, dass neue Marktchancen für innova-

tive Unternehmen entstehen und gleichzeitig Ab-

fälle, Energieverbrauch und Umweltschäden ver-

ringert werden.  

 

Die bisher geltende Düngemittelverordnung (EG) 

Nr. 2003/2003 aus dem Jahr 2003 gewährleistet 

demgegenüber bislang lediglich für konventio-

nelle, nichtorganische Düngemittel den freien 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_de.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949?locale=de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949?locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2003&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2003&from=EN
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Verkehr auf dem Binnenmarkt. Gerade die Her-

stellung dieser meist aus Bergwerken stammen-

den oder chemisch erzeugten Düngemittel erfor-

dert aber einen großen Energieverbrauch und hat 

einen hohen CO₂-Ausstoß zur Folge. Nicht in den 

Geltungsbereich der Düngemittelverordnung fal-

len bislang innovative, aus organischen Stoffen 

hergestellte Düngeprodukte. Dadurch wird ihr 

Zugang zum Binnenmarkt oft erschwert. Jährlich 

importiert die EU etwa 6 Mio. Tonnen Phosphate, 

könnte jedoch bis zu 30 % dieser Menge durch 

Extraktion aus Klärschlamm, biologisch abbauba-

ren Abfällen, Fleisch- und Knochenmehl oder 

Gülle ersetzen. 

 

Der Verordnungsentwurf der Europäischen Kom-

mission wird nun dem Europäischen Parlament 

und dem Europäischen Rat zur Annahme über-

mittelt. Nach der Annahme wird sie nach einem 

Übergangszeitraum, der es Unternehmen und Be-

hörden ermöglicht, sich auf die neuen Vorschrif-

ten vorzubereiten, unmittelbar anwendbar, ohne 

dass eine Umsetzung in nationales Recht erfor-

derlich ist. 

 

II. NEUES UND NEUERES AUS BERLIN 

 
1. WERTSTOFFGESETZ 

 

Der Entwurf eines Wertstoffgesetzes ist und 

bleibt vor allem für Mitgliedstaaten wie Deutsch-

land und Österreich mit hoher und verfassungs-

rechtlich etablierter Kompetenz im Bereich der 

kommunalen Daseinsvorsorge das heißeste Eisen 

im politischen Feuer. 

 

Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist weiter-

hin, ob der kommunale Entsorgungsträger oder 

doch privatwirtschaftliche Unternehmen im Dua-

len System entsprechend der Verpackungsver-

ordnung verpflichtet sein sollen, die Wertstoffe 

einzusammeln. 

 

Streitpunkt sind die stoffgleichen Nichtverpa-

ckungen, die zwar Wertstoffe sind, aber nicht von 

der Verpackungsverordnung erfasst werden und 

daher häufig im Restmüll landen. Häufig aber 

auch nicht: Der „intelligente Fehlwurf“ beschreibt 

das Phänomen, dass Nichtverpackungen (z. B. das 

berühmte ausrangierte Quietscheentchen) trotz-

dem in den gelben Sack geworfen werden. Aus 

diesem Grunde ist nicht mit Sicherheit festzustel-

len, wie groß der Anteil anderer Wertstoffmengen 

wirklich ist, die dann zusätzlich eingesammelt 

werden könnten. 

 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat daraufhin 

Ende Oktober 2015 den Entwurf eines Wertstoff-

gesetzes vorgelegt.  

 

In diesem Gesetzesentwurf wird das Verpa-

ckungsrecht (bisher Verpackungsverordnung) 

mitgeregelt. Außerdem wird die Produktverant-

wortung ausgeweitet. Die private Entsorgungs-

wirtschaft bekommt die Verantwortung für die 

Erfassung und Verwertung der Wertstoffe über 

http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/recyclingquoten-sollen-deutlich-erhoeht-werden/
http://www.bmub.bund.de/
http://www.bmub.bund.de/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/gesetz-zur-fortentwicklung-der-haushaltsnahen-getrennterfassung-von-wertstoffhaltigen-abfaellen/
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die Dualen Systeme. Der kommunale Entsor-

gungsträger erhält weitreichende Einflussmög-

lichkeiten, insbesondere auf die Organisation der 

Einsammlung von Abfällen. Weiterhin sollen sich 

Faktoren, wie die Recyclingfähigkeit eines Pro-

dukts, positiv auf die Lizenzentgelte auswirken. 

 

Allerdings wurde der Entwurf von allen Seiten 

heftig kritisiert: Der Bundesrat hat Ende Januar 

2016 gegen die Pläne des BMUB gestimmt. Die 

Länder wollen die Verantwortung für die Erfas-

sung und Verwertung bei den Kommunen wissen.  

Das BMUB wollte wegen der Kritik noch vor der 

Sommerpause einen neuen Entwurf vorlegen. Je-

denfalls ist ein neuer Entwurf an die Öffentlich-

keit gelangt, ohne aber als solcher präsentiert 

worden zu sein.  

 

Falls das BMUB auf diese Weise schon mal „vor-

fühlen“ wollte, wie die Reaktionen ausfallen, kann 

festgestellt werden: Sehr verhalten. Die Ausdeh-

nung der Produktverantwortung auf die stoffglei-

chen Nichtverpackungen wurde vorsichtshalber 

wieder ganz ausgeklammert und die Einflussmög-

lichkeiten der Kommunen auf die Sammlung der 

Dualen Systeme wurden – zum Ärger der Kom-

munen – wieder eingeschränkt. Es hagelte erneut 

Kritik von allen Seiten.  

 

Um eine Lösung bemüht sind unterdessen auch 

die Kommunen und die Wirtschaft, die gemein-

same Positionen in einem Verbändepapier zusam-

menfassen wollen. In puncto „stoffgleiche Nicht-

verpackungen“ war jedoch die einzige gemein-

same Ansicht die, dass man sich nicht einigen 

kann. Gut möglich, dass man im BMUB jetzt noch 

einmal in die Revision geht – eine zeitnahe befrie-

digende Lösung ist jedenfalls nicht näher gerückt. 

 
2. NEUE EINSTUFUNG VON BESTIMMTEN ABFÄLLEN 

 

Wir bleiben zunächst bei der Frage, wie be-

stimmte Abfälle zu entsorgen bzw. zu verwerten 

sind: Am 11.3.2016 ist die Verordnung zur Um-

setzung der novellierten abfallrechtlichen Gefähr-

lichkeitsrisiken in Kraft getreten. 

 

Durch die Verordnung werden die Regelungen 

zur Einstufung von Abfällen als gefährliche Ab-

fälle an die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 

über Chemikalien angepasst. Danach werden alle 

Abfälle, welche die in Anhang IV der POP-Verord-

nung (EG) Nr. 850/2004 der Europäischen Union 

in der jeweils geltenden Fassung gelisteten Kon-

zentrationsgrenzen der persistenten organischen 

Schadstoffe (persistent organic Pollutants – POP) 

überschreiten, als gefährlich eingestuft.  

 

 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2015/0601-0700/0610-15.html
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2015/0601-0700/0610-15.html
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/verordnung-zur-umsetzung-der-novellierten-abfallrechtlichen-gefaehrlichkeitskriterien-br-novelle-avv/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/verordnung-zur-umsetzung-der-novellierten-abfallrechtlichen-gefaehrlichkeitskriterien-br-novelle-avv/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/verordnung-zur-umsetzung-der-novellierten-abfallrechtlichen-gefaehrlichkeitskriterien-br-novelle-avv/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0007:0049:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0007:0049:DE:PDF
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Was nach bürokratischer Formalie klingt, könnte 

allerdings in der Praxis erhebliche Entsorgungs-

probleme bei manchen Massenabfällen verursa-

chen.  

 

Binnen kurzer Zeit könnte die Entsorgung von 

bislang nicht als gefährlich eingestuften Abfällen 

zum Problem werden, wenn die bisherigen Anla-

gen nicht oder nur eingeschränkt für gefährliche 

Abfälle zugelassen sind. Um ihre Zulassung auf 

gefährliche Abfälle zu erweitern, müssten sich An-

lagen häufig einem langwierigen Genehmigungs-

verfahren, inklusive Umweltverträglichkeitsprü-

fung und Öffentlichkeitsbeteiligung, unterziehen. 

 

Insbesondere die Entsorgung von Dämmplatten 

aus Polystyrol- oder Polyurethanschäumen, die 

das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan 

(HBCD) enthalten, ist problematisch. Die bislang 

häufig einfach geschredderten und im Ersatz-

brennstoffgemisch in Heizkraftwerken verfeuer-

ten Dämmplatten müssen künftig als Sondermüll 

entsorgt werden. Eine Herausforderung für die 

Branche. 

 
3. KOSTENPFLICHTIGE PLASTIKTÜTEN 

 

Die POP-Verordnung ist nicht die einzige europäi-

sche Vorgabe, die die Bundesregierung zum Han-

deln bewegt: 

 

Im Mai 2015 trat eine neue EU-Richtlinie 

2015/720/EU in Kraft. Sie sieht vor, dass der Ver-

brauch sogenannter „leichter Kunststofftrageta-

schen“ mit einer Wandstärke bis zu 50 Mikrome-

ter bis zum Ende des Jahres 2019 auf höchstens 

90 Stück und bis zum Ende des Jahres 2025 bis 

höchstens 40 Stück pro Einwohner und Jahr ver-

ringert wird. Aktuell liegt der Verbrauch in 

Deutschland bei 71 Stück pro Person und Jahr. 

 

Das ist auch der Bundesumweltministerin Bar-

bara Hendricks (SPD) etwas zu viel. Ihrer Mei-

nung nach sind „Plastiktüten oft überflüssig und 

könnten durch wiederverwendbare Tragetaschen 

ersetzt werden.“ Dies würde Ressourcen sparen 

und fördere einen nachhaltigen Umgang mit Plas-

tikverpackungen. 

 

Deshalb hat auch Deutschland nun der Masse an 

Plastiktüten, die durch den Handel in Umlauf ge-

bracht werden, den Kampf angesagt. Und so 

konnten Konsumenten in Deutschland vielfach 

bereits feststellen, dass für Plastiktüten seit dem 

1.4.2016 bei einem Einkauf in Geschäften zu zah-

len ist. Dies ist zwar zunächst nur bei 60 % der 

Plastiktüten der Fall, innerhalb von zwei Jahren 

sollen aber 80 % der Tüten kostenpflichtig sein.  

 

Vorerst wurde die europäische Richtlinie 

2015/720/EU in einer freiwilligen Vereinbarung 

zwischen der Bundesumweltministerin und dem 

Handelsverband Deutschland (HDE) umgesetzt. 

Dabei sagten teilnehmende Unternehmen zu, 

Kunststofftragetaschen nur noch gegen ein Ent-

gelt abzugeben. 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0720&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0720&from=EN
http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/hendricks-will-deutlich-weniger-plastiktueten/
http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/hendricks-will-deutlich-weniger-plastiktueten/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/vereinbarung-zur-verringerung-des-verbrauchs-von-kunststofftragetaschen/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=289
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/vereinbarung-zur-verringerung-des-verbrauchs-von-kunststofftragetaschen/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=289
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/vereinbarung-zur-verringerung-des-verbrauchs-von-kunststofftragetaschen/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=289
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Zum 1.7.2016 trat die Vereinbarung in Kraft und 

bezieht auch Plastiktüten über 50 Mikrometer mit 

ein. 

 
4. AUFHEBUNG DER HEIZWERTKLAUSEL 

 

Durch das BMUB wurde der Referentenentwurf 

eines Zweiten Gesetzes zu Änderung Kreislauf-

wirtschaftsgesetzes (KrWG) am 2.5.2016 veröf-

fentlicht. Auch dieser Änderungsvorschlag fußt 

auf europäischen Vorgaben. 

 

Durch die Richtlinie 2008/89/EG wird den Mit-

gliedstaaten eine sogenannte fünfstufige Abfall-

hierarchie vorgeschrieben. Nach dieser stehen die 

abfallwirtschaftlichen Maßnahmen zur Vermei-

dung von Abfällen, die Vorbereitung zur Wieder-

verwendung, das Recycling und die sonstige 

(thermische) Verwertung und die Beseitigung 

von Abfällen in einer grundsätzlichen Prioritäten-

folge. 

Allerdings kann die Anwendung der Abfallhierar-

chie, insbesondere die Auswahl der aus Umwelt- 

und Ressourcenschutzgesichtspunkten optimalen 

Verwertungsmaßnahme bei bestimmten Abfallar-

ten im konkreten Einzelfall überaus komplex sein. 

 

Bei Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG) am 1.7.2012 war es dem Gesetzgeber je-

doch noch nicht möglich, für alle relevanten Ab-

fallarten die Vorgaben der Abfallhierarchie zu 

konkretisieren. Als Auffang- und Übergangsrege-

lung wurde die sogenannte Heizwertklausel des 

§ 8 Abs. 3 Satz 1 KrWG aufgenommen. Danach ist 

die Gleichrangigkeit einer energetischen und ei-

ner (eigentlich vorrangigen) stofflichen Verwer-

tung anzunehmen, wenn der Heizwert des einzel-

nen Abfalls, ohne Vermischung mit anderen Stof-

fen, mindestens 11.000 Kilojoule pro Kilogramm 

beträgt. 

 

Die Bundesregierung ist nun aber nach eingehen-

der Prüfung der Überzeugung, dass die Heizwert-

klausel nicht mehr erforderlich ist. Mit dem Ent-

wurf zur Gesetzesänderung des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes soll diese nun aufgehoben wer-

den. 

 

Die Europäische Kommission hatte bereits ver-

lautbaren lassen, dass diese Regelung ihrer An-

sicht nach nicht mit der Abfallrahmenrichtlinie 

2008/98/EG in Einklang stehe. Für die energeti-

sche Verwertung in einem Müllheizkraftwerk 

(MHKW) dürfte daher in Zukunft weniger Abfall 

zur Verfügung stehen als bisher. Dies dürfte vie-

len MHKW-Betreibern nicht gefallen und auch ei-

nige Müllerzeuger vor neue Herausforderungen 

 

http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/zweites-gesetz-zur-aenderung-des-krwg/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/zweites-gesetz-zur-aenderung-des-krwg/
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/zweites-gesetz-zur-aenderung-des-krwg/
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html
http://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krwg/gesamt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A312%3A0003%3A0030%3Ade%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A312%3A0003%3A0030%3Ade%3APDF
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stellen. Andererseits ergeben sich hier auch Chan-

cen für den Recyclingsektor. Schließlich will auch 

die grundsätzlich vorrangige stoffliche Verwer-

tung wirtschaftlich betrieben werden. 

 
5. BESSERE BEKÄMPFUNG ILLEGALER ABFALLVER-

BRINGUNG 

 

Im Mai 2016 hat das Bundeskabinett einen Ge-

setzentwurf beschlossen, mit dem die Bekämp-

fung von illegaler Abfallverbringung gefördert 

werden soll und außerdem das deutsche Recht an 

die einschlägige Verordnung (EU) Nr. 660/2014 

angepasst werden soll.  

 

Durch Verbesserung und Verschärfung des Sank-

tionssystems sollen Gesundheits- und Umwelt-

schäden infolge illegaler Verbringungen von Ab-

fällen verhindert werden oder jedenfalls einge-

dämmt werden. Das Gesetz wurde nun dem Bun-

destag zugeleitet und geht jetzt in die parlamenta-

rische Beratung. 

 
6. UND SONST? WORK IN PROGRESS II 

 

Will man wissen, in welche Richtung sich das 

Thema Ressourcenpolitik allgemein bewegt, hilft 

ein Blick auf „ProgRess II“, das „Deutsche Res-

sourceneffizienzprogramm II“ der Bundesregie-

rung. Das Programm soll den Weg zu einer effizi-

enteren und umweltverträglicheren Gestaltung 

von Rohstoffgewinnung und Materialeinsatz auf-

zeigen. Erreicht werden soll dies durch Marktan-

reize und die Stärkung freiwilliger Maßnahmen 

und Initiativen in Wirtschaft und Gesellschaft.  

 

ProgRess II ist einerseits Zwischenbilanz und an-

dererseits Fortentwicklung zum 2013 aus der 

Taufe gehobenen ProgRess I. Und die Bilanz liest 

sich nicht schlecht: nationale Plattformen, runde 

Tische und Netzwerke zum Informationsaus-

tausch bilden das Fundament für die weiteren 

Maßnahmen. 

 

Auch die Nachfrageseite will man ins Visier neh-

men: Das „Nationale Programm für nachhaltigen 

Konsum“, das im Frühjahr 2016 vom Kabinett be-

schlossen wurde, sieht auch Maßnahmen auf der 

Angebots- bzw. Produktseite vor. Im Rahmen die-

ses Programms sollen auch bisherige erfolgreiche 

Instrumente und Ansätze gestärkt und ausgebaut 

werden. Als Beispiel sei hier nur der „Blaue En-

gel“ genannt.  

 

Handlungsbedarf besteht hier vor allem bei der 

Recyclingfähigkeit von Produkten und Verpa-

ckungen: Die Herstellung von gut recyclebaren 

Verpackungen würde sich wirtschaftlich nicht 

lohnen und der Recyclatanteil in Produkten und 

Verpackungen sei für Verbraucher nicht verläss-

lich erkennbar, klagen Hersteller. 

 

Hier ist die Politik gefragt, Recycling für Herstel-

ler und Nachfrager (auch wirtschaftlich) interes-

sant zu machen. 

 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/abfverbrg_aenderungsgesetz_entwurf_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/abfverbrg_aenderungsgesetz_entwurf_bf.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0660&from=DE
http://www.derenergieblog.de/alle-themen/energie/progress-ii-bundeskabinett-beschliesst-deutsches-ressourceneffizienzprogramm/
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/progress_ii_broschuere_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/progress_ii_broschuere_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/progress_broschuere_de_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Produkte_und_Umwelt/nat_programm_konsum_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Produkte_und_Umwelt/nat_programm_konsum_bf.pdf
https://www.blauer-engel.de/de
https://www.blauer-engel.de/de
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7. DEUTSCHLANDS (KLIMA-)ZUKUNFT GESTALTEN 

 

„Deutschlands Zukunft gestalten“ ist die Über-

schrift des Koalitionsvertrags zwischen Union 

und SPD und im Klimaschutz sahen die Koaliti-

onspartner 2013 eine wesentliche Gestaltungs-

aufgabe.  

 

Nach dem Impulspapier des BMUB vom Juni 2015 

und umfangreicher Beteiligung von Bundeslän-

dern, Kommunen, Verbänden und sogar den Bür-

gern steht jetzt der „Klimaschutzplan 2050“ in 

Form eines ersten Entwurfs des BMUB vom 

21.6.2016.  

 

Der Entwurf vermittelt ein Bild davon, wie die 

Bundesregierung die Verminderung von CO2-

Emissionen bis 2050 erreichen will. Das Ziel ori-

entiert sich am Ziel der EU: Reduzierung der 

Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 %. 

 

So soll zum Beispiel die Energieerzeugung bis 

2050 nahezu vollständig CO2-neutral erfolgen. 

Dies soll nicht nur die Elektrizitätsversorgung be-

treffen, sondern auch die Erzeugung von Wärme 

und Kälte für Wohnraum. Das heißt, Gas- und Öl-

heizungen in Neubauten soll es ab 2030 nicht 

mehr geben. 

 

Auch beim Thema Elektromobilität hat die Bun-

desregierung bemerkenswerte Ziele: Bis 2030 soll 

der weit überwiegende Teil der neuzugelassenen 

Pkw über einen elektrischen Antrieb oder über 

andere Antriebe mit regenerativ erzeugten syn-

thetischen Kraftstoffen (Stichwort „Brennstoffzel-

len") verfügen. 

 

Andere Ziele – zum Beispiel der Ausstieg aus der 

Kohleverstromung – sind im Entwurf jedoch nicht 

mehr ganz so deutlich formuliert wie in früheren 

Entwürfen. Lediglich von schrittweiser Bedeu-

tungsabnahme ist noch die Rede. Die Grünen so-

wie einige Umweltverbände kritisierten den Ent-

wurf dafür zum Teil sehr deutlich. 

 

Weiteres CO2-Einsparpotential erkennt die Regie-

rung auch in der Landwirtschaft. Neben dem effi-

zienteren und ressourcenschonenderen Dünge-

mitteleinsatz erachtet der Entwurf den Abbau der 

Wiederkäuerbestände als entscheidend für den 

Klimaschutz. Hier könne man gleich das Sinnvolle 

mit dem Nützlichen verbinden: Ein reduzierter 

Fleischkonsum, entsprechend den Empfehlungen 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, würde 

zugleich die Gesundheit der Bevölkerung verbes-

sern.  

 

Was seine konkrete Umsetzung anbelangt, bleibt 

der Plan aber insgesamt noch etwas schwammig: 

Regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung 

wird dort angekündigt und auch eine unabhän-

gige Expertenkommission soll die Umsetzung be-

gleiten. Inwiefern sich die Bundesregierung in Zu-

kunft jedoch auf die angekündigten Maßnahmen 

festnageln lässt, wird sich noch zeigen müssen. 

Vorsorglich weist das BMUB jedenfalls schon ein-

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=07B8EF87E6F1BDCFD3706F8FD3514135.s6t1?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_impulspapier_bf.pdf
http://www.klimaschutzplan2050.de/
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mal darauf hin, dass die Klimaschutzziele „gleich-

wertig mit den Zielen der ökonomischen und so-

zialen Entwicklung stehen“. 

 
8. STEUERLICHE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER AB-

FALLENTSORGUNG FÜR KOMMUNEN 

 

Viele Kommunen müssen sich seit diesem Jahr 

mit einigen neuen Fragestellungen im Umsatz-

steuerrecht herumschlagen, auch im Zusammen-

hang mit der Erbringung abfallrechtlicher Leis-

tungen. Denn seit dem 1.1.2016 ist der neue § 2b 

UStG in Kraft. 

 

Er führt zu einem Systemwechsel in der Umsatz-

besteuerung der öffentlichen Hand. Bisher war 

die juristische Person des öffentlichen Rechts 

(jPdöR) kein umsatzsteuerlicher Unternehmer, es 

sei denn, wirtschaftliche Tätigkeiten begründeten 

einen Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Kör-

perschaftsteuergesetzes (KStG). Im Anwendungs-

bereich des alten § 2 Abs. 3 UStG hatten die jPdöR 

insoweit einen gewissen Spielraum für die um-

satzsteuerliche Gestaltung. 

Der neue § 2b UStG weitet nunmehr den Anwen-

dungsbereich erheblich aus. Künftig ist die jPdöR 

immer umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer, es 

sei denn, es greifen die in § 2b UStG genannten 

Ausnahmen. Hintergrund für die Neuregelung ist 

die Rechtsprechung des EuGH und der deutschen 

Finanzgerichte zur Besteuerung der öffentlichen 

Hand (wir berichteten in unserem Blog). Die bis-

herige deutsche Regelung in § 2 Abs. 3 UStG war 

danach im Vergleich zur europäischen Mehrwert-

steuersystemrichtlinie (MwStSystRL) zu eng. 

 

Der § 2b UStG trat, wie gesagt, zum 1.1.2016 in 

Kraft. Allerdings ist ein Zeitpuffer für die Umset-

zung eingebaut, denn der Gesetzgeber hat eine 

vierjährige Übergangsfrist vorgesehen. Endgültig 

scharfgeschaltet wird die Regelung erst mit Wir-

kung ab 1.1.2021. Bis dahin können die jPdöR 

entscheiden, welches Recht angewandt wird: der 

alte § 2 Abs. 3 UStG oder der neue § 2b UStG. Die-

ses Wahlrecht ist bis spätestens 31.12.2016 mit-

tels Antrag beim Finanzamt auszuüben, will die 

jPdöR während der Übergangsfrist am alten Recht 

festhalten. Während dieser Frist kann die jPdöR 

jeweils zum 1.1. eines Jahres sich für die Anwen-

dung der Neuregelung entscheiden. 

 

Die Tätigkeiten und Einrichtungen, die unter dem 

alten § 2 Abs. 3 UStG der nicht unternehmeri-

schen Sphäre der jPdöR zugeordnet waren (soge-

nannte Vermögensverwaltung) und auch nicht 

unmittelbar den hoheitlichen Bereich im engeren 

Sinne betrafen (z. B. Abwasserentsorgung), wer-

den künftig unternehmerisch.  

 

http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__2b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__2b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/BJNR025990976.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/BJNR025990976.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__2.html
http://www.derenergieblog.de/alle-themen/steuern/kommunale-parkplatze-umsatzsteuerpflicht-auch-bei-hoheitlicher-tatigkeit/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20110101&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20110101&from=DE
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Daraus ergeben sich jetzt zwei Fragen für die 

jPdöR, nämlich erstens, ob sie eine Tätigkeit ausü-

ben, die „ihnen im Rahmen der öffentlichen Ge-

walt obliegt“ und zweitens, ob die Behandlung als 

Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsver-

zerrungen führen würde (§ 2b Abs. 1 UStG). 

 

Ersteres soll nach Auffassung des Gesetzgebers 

(BT-Drucks. 18/6094, S. 91) nur auf Tätigkeiten 

zutreffen, bei denen die jPdöR im Rahmen einer 

öffentlich-rechtlichen Sonderregelung tätig wird 

(z. B. aufgrund eines Gesetzes durch Verwaltungs-

akt, auf Grundlage eines Staatsvertrages oder auf 

Grundlage besonderer kirchenrechtlicher Rege-

lungen). Gute Argumente also für die nach dem je-

weiligen Landesrecht verpflichten öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger.  

 

Größere Wettbewerbsverzerrungen sollen gem. 

§ 2b UStG dann nicht vorliegen, wenn der erzielte 

Umsatz voraussichtlich 17.500 Euro jeweils nicht 

übersteigen wird oder vergleichbare, auf privat-

rechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne 

Recht auf Verzicht (§ 9 UStG) einer Steuerbefrei-

ung unterliegen.  

 

Zu den dadurch aufgeworfenen Folgefragen will 

sich das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 

noch in einem Schreiben positionieren. Sobald 

dies vorliegt, werden wir natürlich informieren. 

 

III. NEUES AUS LEIPZIG 

 

Zu guter Letzt noch eine neue Entscheidung vom 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) aus Leipzig, 

die für kommunale Entsorger nicht uninteressant 

sein dürfte. Das Gericht hatte am 30.6.2016 fest-

gestellt, dass kein genereller Schutz des öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgers gegen die 

Konkurrenz durch gewerbliche Altkleidersamm-

ler besteht.  

 

Dies legt nämlich die Vermutung in § 17 Abs. 3 

KrWG nahe, die von einer Beeinträchtigung der 

Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgers ausgeht, wenn dieser bereits 

eine hochwertige getrennte Erfassung und Ver-

wertung der Abfälle durchführt. 

 

Ganz so einfach sei das jedoch nicht, wie das 

BVerwG jetzt klarstellte. Es sei nämlich stets eine 

Prüfung erforderlich, ob trotz der Sammlung des 

gewerblichen Wettbewerbers die gesetzliche Ver-

mutung, dass in dieser Situation die Funktionsfä-

higkeit des öffentlich-rechtlichen Versorgungsträ-

gers gefährdet ist, ausnahmsweise nicht eingreift. 

 

Damit dürften die Hürden für Untersagungsverfü-

gungen zukünftig etwas höher gesteckt sein. 

 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/060/1806094.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__9.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
http://www.bverwg.de/index.php
http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2016&nr=61
http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2016&nr=61
http://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__17.html
http://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__17.html
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TEIL 2: FAZIT 

 

Nach unserem kurzen Überblick dürfte eines fest-

stehen: Bei den Themen Nachhaltigkeit und Res-

sourcenschutz ist einiges im Fluss.  

 

Das Bewusstsein für diese Themen in der Politik, 

aber auch in der Wirtschaft ist enorm gestiegen 

und längst betrifft dies nicht nur klassische Ent-

sorger oder Recyclingunternehmen. Ob die Ener-

giebranche, die Industrie, der Einzelhandel oder 

die Landwirtschaft: viele Branchen weisen 

Schnittstellen zu abfall- und umweltrechtlichen 

Themen auf und werden in Zukunft nicht umhin-

kommen, für diese Themen eine gewisse Sensibi-

lität zu entwickeln.  

 

Wir freuen uns, wenn es uns gelungen ist, Ihnen 

mit unserem Newsletter einen Überblick zu ver-

schaffen. Zögern Sie nicht, uns Anregungen und 

Feedback zukommen zu lassen. 
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ÜBER BBH 

 

Als Partnerschaft von Rechtsanwälten, Steuer-

beratern und Wirtschaftsprüfern ist BBH ein 

führender Anbieter von Beratungsdienstleistun-

gen für Energie- und Infrastrukturunternehmen 

und deren Kunden. Weitere Schwerpunkte bil-

den das Medien- und Urheberrecht, die Steuer-

beratung und Wirtschaftsprüfung, das allge-

meine Zivil- und Wirtschaftsrecht und das ge-

samte öffentliche Recht. 

 

HINWEIS 

Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Becker 

Büttner Held Newsletters nur eine allgemeine 

Information darstellen kann, die wir mit großer 

Sorgfalt zusammenstellen. Eine verbindliche 

Rechtsberatung erfordert immer die Berück-

sichtigung Ihrer konkreten Bedürfnisse und 

kann durch diesen Newsletter nicht ersetzt wer-

den. 
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Becker Büttner Held 

Magazinstraße 15-16 

10179 Berlin 

 

www.bbh-online.de 

www.derenergieblog.de 
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